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  STADTRAT  

 

Tarif der Musikschule 
 
 
vom 28. April 2021 
 
 
Der Stadtrat erlässt gestützt auf Art. 5, Art. 5bis und Art. 9 der Schulordnung folgendes Reglement: 
 
 
 I. Schulgeld pro Semester 
  
Einzelunterricht 
 

Art. 1 
Die Tarife für Einzelunterricht betragen: 
 
a) Tarif A: Kinder und Jugendliche aus Wil bis Abschluss der Sekundar-

stufe II und höchstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr 
30 Min./Woche Fr.  460.00 
40 Min./Woche Fr.  615.00 
60 Min./Woche Fr.  920.00 

 
b) Tarif B: Kinder und Jugendliche aus Wil bis Abschluss der Sekundar-

stufe II und höchstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr, wenn zwei 
Kinder oder Jugendliche der gleichen Familie die Musikschule Wil be-
suchen 
30 Min./Woche Fr.  415.00 
40 Min./Woche Fr.  555.00 
60 Min./Woche Fr.  830.00 

 
c) Tarif C: Kinder und Jugendliche aus Wil bis Abschluss der Sekundar-

stufe II und höchstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr, wenn drei 
oder mehr Kinder oder Jugendliche der gleichen Familie die Musik-
schule Wil besuchen 
30 Min./Woche Fr.  370.00 
40 Min./Woche Fr.  495.00 
60 Min./Woche Fr.  740.00 
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d) Tarif D: Erwachsene aus Wil 
30 Min./Woche Fr.  885.00 
40 Min./Woche Fr. 1‘180.00 
60 Min./Woche Fr. 1‘770.00 
 

e) Tarif F: Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus anderen Gemein-
den (ohne Gemeindebeiträge) 
30 Min./Woche Fr. 1‘155.00 
40 Min./Woche Fr. 1‘540.00 
60 Min./Woche Fr. 2‘310.00 

 
f) Tarif T: Tarif für Thurgauer Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 

20 Jahren (Tarif F abzüglich Beiträge vom Kanton) 
30 Min./Woche Fr.  570.00 
40 Min./Woche Fr.  760.00 
60 Min./Woche Fr. 1‘140.00 

  
Gruppenunterricht: Grup-
pengrösse bis 4 Personen 
 

Art. 2 
Lektionsdauer je Teilnehmende oder Teilnehmender (z. B. drei Personen 
à 15 Min. = 45 Minuten pro Gruppe). Die Tarife für den Gruppenunter-
richt bis zu 4 Personen betragen: 
 

a) Tarif A: Kinder und Jugendliche aus Wil bis Abschluss der Sekun-
darstufe II und höchstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr 
15 Min./Person Fr. 230.00 
20 Min./Person Fr. 305.00 

 
b) Tarif B: Kinder und Jugendliche aus Wil bis Abschluss der Sekun-

darstufe II und höchstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr, wenn 
zwei Kinder oder Jugendliche der gleichen Familie die Musikschule 
Wil besuchen 
15 Min./Person Fr. 210.00 
20 Min/Person Fr. 275.00 

 
c) Tarif C: Kinder und Jugendliche aus Wil bis Abschluss der Sekun-

darstufe II und höchstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr, wenn 
drei oder mehr Kinder oder Jugendliche der gleichen Familie die 
Musikschule Wil besuchen 
15 Min./Person Fr. 185.00 
20 Min./Person Fr. 245.00 

 
d) Tarif D: Erwachsene aus Wil 

15 Min./Person Fr. 445.00 
20 Min./Person Fr. 590.00 
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e) Tarif F: Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus anderen Gemein-
den (ohne Gemeindebeiträge) 
15 Min./Person Fr. 580.00 
20 Min./Person Fr. 770.00 

 
f) Tarif T: Tarif für Thurgauer Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 

20 Jahren (Tarif F abzüglich Beiträge vom Kanton) 
15 Min./Person Fr. 285.00 
20 Min./Person Fr. 380.00 

  
Gruppenunterricht: Grup-
pengrösse ab 5 Personen  

Art. 3 
Die Tarife für den Gruppenunterricht ab 5 Personen betragen: 
 
a) Tarif G: Kinder und Jugendliche aus Wil bis Abschluss der Sekun-

darstufe II und höchstens bis zum vollendeten 20. Altersjahr 
50 Min./Woche Fr. 160.00 

 
b) Tarif F: Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus anderen Gemein-

den (ohne Gemeindebeiträge) 
50 Min./Woche Fr. 290.00 

 
c) Tarif T: Tarif für Thurgauer Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 

20 Jahren (Tarif F abzüglich Beiträge vom Kanton) 
50 Min./Woche Fr. 190.00 

  
  
 II. Kostenermässigung 
  
Grundsatz Art. 4 

Die Schulgelder gemäss Art. 1 – 3 können auf schriftliches Gesuch hin 
ermässigt werden.  

  
Berechtigte Art. 5 

1 Ermässigungen sind für in Wil wohnhafte schulpflichtige Kinder sowie 
Jugendliche bis zum Abschluss der Sekundarstufe II möglich. 
 
2 Der Nachweis für Berechtigung für die Verrechnung des Tarifs gemäss 
Art. 1- 3 im Anschluss an die obligatorische Schulpflicht bis zum Ab-
schluss der Sekundarstufe II muss durch die Jugendlichen erbracht wer-
den.  

  
Antragstellung Art. 6 

1 Das Gesuch muss von den Erziehungsberechtigten jeweils im Voraus 
beim Musikschulsekretariat eingereicht werden.  
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2 Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten. 
  
Selbstbehalt Art. 7 

Ein Selbstbehalt von Fr. 100.-- pro Schuljahr bzw. Fr. 50.-- pro Semester 
und pro Schülerin oder Schüler resp. pro Jugendliche oder Jugendlicher 
wird in jedem Fall in Rechnung gestellt. 
 

Bemessungsgrundlage Art. 8 
Grundlage für die Berechnung der Ermässigung bildet das massgebende 
Einkommen zur Berechnung der Prämienverbilligung für die Kranken-
kasse1. 
 

Ermässigung Art. 9 
Massgebendes Einkommen:             Ermässigung: 
Bis Fr. 49'999.--                                  80% 
Ab Fr. 50'000.--                                  40% 
Ab Fr. 60'000.--                                  20% 
Ab Fr. 70'000.--                                  10% 
Ab Fr. 80'000.--                                  keine 

  
Prüfung der Gesuche Art. 10 

Die Gesuche werden von der Schulleitung der Musikschule in Zusam-
menarbeit mit dem Departement Bildung und Sport geprüft. Mit der Ein-
gabe eines Gesuchs wird die schriftliche Erklärung verlangt, dass die Ge-
suchstellerin oder der Gesuchsteller damit einverstanden ist, dass beim 
Steueramt die nötigen Auskünfte eingeholt werden dürfen.  

  
Überprüfung Art. 11 

Die Berechtigung für eine Ermässigung wird jährlich überprüft. 
  
Abrechnungsverfahren Art. 12 

Die Ermässigung wird bei der Semesterrechnung berücksichtigt. 
  
Aussetzung der Ermässi-
gung 

Art. 13 
Bei mangelndem Einsatz, ungebührlichem Verhalten oder bei Nichtbe-
zahlen der Rechnungen kann die Ermässigung ausgesetzt oder ganz ge-
strichen werden. Dieser Entscheid liegt im Kompetenzbereich der Depar-
tementsvorsteherin oder des Departementsvorstehers Bildung und 
Sport. Die Antragstellung erfolgt durch die Schulleitung der Musikschule. 

  
 

  

                                                
1 Art. 12 ff. der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung, sGS 331.111  
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 III. Schlussbestimmung 
  
 Art. 14 

1 Das Tarifreglement tritt am 1. August 2021 in Kraft. 
 
2 Alle bisherigen Regelungen gelten als aufgehoben. 

 
 
Stadt Wil 
 
 
 
 
Hans Mäder Olivier Jacot 
Stadtpräsident Stadtschreiber Stellvertreter 


